
sehr schnelllebig sind und sehr durchgreifenden
Veränderungen in kurzen Zeiten unterliegen, kön-
nen wir nicht sagen, wir holen das nur alle fünf Jah-
re auf den Tisch. Da will ich auch ganz deutlich sa-
gen, die Frage, die wir dann heute später noch bei
dem Tagesordnungspunkt Mittelstandsförderbericht
erörtern werden, macht das auch ganz besonders
deutlich, dass es nicht angehen kann, dass wir uns
vor allen Dingen mit veralteten Daten, mit Dingen,
die zum Teil Jahre zurückliegen, was die Bewer-
tung und Analyse zur Mittelstandsförderung betrifft,
hier in diesem Haus befassen können, sondern
dass wir hier auf mehr Aktualität und präzisere Ana-
lyse angewiesen sind, um auch entsprechende
Schlussfolgerungen daraus treffen zu können.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glau-
be, dass gerade die Frage der aktuellen Anpassung
an konkrete Bedingungen eines unserer zentralen
Anliegen sein muss. Im Rahmen der Anhörung zum
vorliegenden Gesetzentwurf, was die Mittelstands-
förderung betrifft, sehen wir eine ganze Reihe von
weiteren Änderungsanforderungen. Lassen Sie uns
gemeinsam auch vor allen Dingen wiederum mit
den Betroffenen darüber diskutieren, wie wir den
Thüringer Mittelstand sinnvoller fördern können in
der Zukunft. Allerdings, das will ich hier auch sa-
gen, plädieren wir dafür, dass die Anhörung zum
vorliegenden Gesetzentwurf für ein Thüringer Mit-
telstandsförderungsgesetz nicht, wie bisher vorge-
sehen, einfach gemeinsam mit den Beratungen
zum Vergabegesetz und der Anhörung erfolgen
sollte. Da muss ich Ihnen auch ganz deutlich sa-
gen, wir sehen das eher dann vielleicht als ein Pro-
blem, hier noch auf viele zusätzliche Fragen zu sto-
ßen, die eventuell die Frage Vergabegesetz auch
noch mal verzögern könnten. Sie alle wissen, mei-
ne Damen und Herren, dass wir uns eine Verzöge-
rung in diesem Bereich auf gar keinen Fall erlauben
können vor dem Datum 1. Mai und Arbeitnehmer-
freizügigkeit. Wir sind schon am Ende der Fahnen-
stange angekommen. Wie gesagt, mein Ausgangs-
punkt war, dass wir lange Zeit zur Mittelstandsför-
derung und der Novellierung der Gesetzgebung
schon Vorschläge hier unterbreitet haben. Unser
Vorschlag war von Anfang an, die Sache nicht mit
dem Vergabegesetz zu vermischen. Vielleicht, mei-
ne Damen und Herren der Koalitionsfraktionen,
können Sie sich, was die gemeinsame Behandlung
und unseren Vorschlag, das nicht einfach parallel
durchzuführen, betrifft, zunächst viel stärker noch
auf das Vergabegesetz konzentrieren und dem et-
was zeitnäher folgen, als Sie das mit unseren ande-
ren Vorschlägen getan haben, die letzten Endes
Jahre gebraucht haben, bis sie hier im Parlament
vorlagen. Dann hätten wir eine sachdienliche De-
batte. Ich bedanke mich recht herzlich.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
Für die CDU-Fraktion hat der Abgeordnete Günther
das Wort.

Abgeordneter Günther, CDU:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, zügiges Beraten von Gesetzen und Anträ-
gen beginnt bei der Einbringung immer mit zügigen
und kurzen Redebeiträgen. Ich will versuchen, dies
hier zu machen. Denn Einbringung heißt ja, das
Gesetz einzubringen und am Ende fachlich im
Fachausschuss zu beraten. Nichtsdestotrotz, Herr
Hausold, einige Ihrer Hinweise werden wir gern auf-
nehmen. Im Fortgang meiner Ausführungen werde
ich versuchen, Ihre Fragen mit zu beantworten, und
das in aller Kürze.
Ziel meiner Fraktion war es bereits seit der letzten
Legislatur, das Gesetz aus dem Jahr 1991 zu no-
vellieren. Herr Hausold hat es gesagt, das ging
sehr zögerlich vonstatten. Auch während der Ver-
handlungen zum Koalitionsvertrag wurde lediglich
die Option einer Gesetzesnovelle festgeschrieben.
Das war so, das hat mir nicht in jedem Punkt gefal-
len. Aber solche Dinge werden eben getragen von
Kompromissen, und zu dem stehe ich auch.
In der Wertung der Anhörung zum Vergabe- und
Mittelstandsfördergesetz - das im Übrigen ein Ge-
setzentwurf der Landesregierung ist, hier reden wir
aber über einen Gesetzentwurf der Fraktionen der
CDU und SPD - haben zahlreiche und teilweise
recht umfangreiche Anregungen stattgefunden, die
wir ernst genommen haben. Somit wurde auch eine
Trennung der Teile Vergabe und Mittelstandsförde-
rung auf den Weg gebracht. Das zu Ihrer Frage,
Herr Hausold. Wenn man mit den Menschen redet
und sich Anzuhörende einlädt und die Mehrheit
sagt, das, was hier aufgeschrieben ist, findet nicht
unsere Zustimmung und ist ordnungspolitisch
falsch, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Die Ko-
alitionsfraktionen haben sich zusammengesetzt und
gesagt, wir trennen hier und bringen beide Teile,
die man sehr wohl auch im Zusammenhang sehen
kann, einzeln. Mittelstandsförderung und Vergabe
kann man, wenn man will, auch im Zusammenhang
sehen, aber ordnungspolitisch passt es nicht zu-
sammen, da bin ich bei Ihnen. Wir haben einen Ge-
setzentwurf auf den Weg gebracht. Ich denke, da-
mit ist die Frage beantwortet. Wir haben die Anzu-
hörenden sehr ernst genommen, wie auch im Teil
des Vergaberechts, wo wesentliche Änderungen
gemeinsam auf den Weg gebracht worden sind.
Dazu stehen wir.
Wir haben den Gesetzentwurf mit einem Rumpf aus
den ersten drei Paragraphen erstellt. Ich habe in
der Anhörung explizit nachgefragt, ob es damit Pro-
bleme inhaltlicher Natur gibt. Dies wurde verneint,
die Paragraphen wurden ausdrücklich begrüßt,
aber die Trennung wurde angesprochen. Inhaltlich
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sind alle Anzuhörenden einverstanden gewesen.
Deshalb bilden genau diese Paragraphen den
Rumpf des jetzt vorliegenden Gesetzes. Diese wur-
den wiederum um wichtige aktuelle Herausforde-
rungen ergänzt, wie zum Beispiel den Vorrang pri-
vater Unternehmen bei der Erbringung wirtschaftli-
cher Leistungen, Verbesserung der Ausbildungsrei-
fe und Qualität des Fachkräftepotenzials, Vermitt-
lung eines wirtschaftlichen Verständnisses bereits
in den Schulen und anderes mehr. Betrachtet man
das wiederum mit dem Mittelstandsförderprogramm
des TMWAT, kann man nicht, wie heute in der Zei-
tung zu lesen war, von Mittelstandslyrik sprechen.
Ich denke, das passt dann nicht, wenn man solche
Aussagen macht, es passt vielmehr sehr gut zu-
sammen, denke ich. Die für uns wichtigsten Punkte
sind hier in diesem neuen Gesetz - darauf möchte
ich noch kurz eingehen - die klaren Aussagen zur
Bildung und Nutzung revolvierender Fonds.
Warum? Um auch nach 2013, wenn wir nicht mehr
Ziel-1-Gebiet sind, Förderprogramme aufrechtzuer-
halten und unser Wirtschaftsministerium in die Lage
zu versetzen, auch weiterhin Wirtschaftsförderung
tätigen zu können.
Ich denke, es ist mehr als zeitgemäß, eine solche
Regelung auch im Gesetz festzuschreiben und ein
weiterer Punkt, der uns sehr wichtig war, ein klares
Bekenntnis beider Fraktionen zu den wirtschaftsna-
hen Forschungseinrichtungen. Das lag auch mir
ganz persönlich sehr am Herzen. Es sind, auch
wenn ich mit diesem Bild etwas überziehe, Denk-
stuben oder Wiegen der zukünftigen Leuchttürme
der Thüringer Wirtschaft. Diese perspektivisch zu
unterstützen und in das Gesetz zu schreiben, ist
richtig.
Eine Einwendung noch, Herr Hausold, zur Vorlage
zum Mittelstandsbericht: Wir werden das heute
noch diskutieren, auch darüber haben wir bei der
Erarbeitung des Entwurfs gesprochen und sind bei
dem Passus geblieben, diesen Bericht - es steht
nicht drin nach fünf Jahren, sondern - einmal inner-
halb von fünf Jahren vorzulegen. Wir müssen uns
auch bewusst sein, wenn wir von schlanken Ver-
waltungen reden, dass die Dinge, die wir fordern,
am Ende auch leistbar sein müssen. Wir brauchen
belastbare Zahlen, die müssen erstellt werden. Das
erfolgt nach Nachfrage weitestgehend auch unter
Zuhilfenahme externer Büros und kostet letzten En-
des auch Geld. Ich denke, wenn man einmal in fünf
Jahren, das heißt einmal in einer Legislatur - und
ich gehe mal davon aus, dass wir den jetzigen Be-
richt, den wir bekommen haben, nicht so betrachten
müssen, dass wir erst in der nächsten Legislatur
noch mal einen bekommen, nein, es wird in dieser
Legislatur noch mal einen geben - einen Bericht
vorlegt, das ist auskömmlich, um sich mit dem Mit-
telstandsthema zu beschäftigen. Denn wir machen
es ja nicht nur dann, wenn der Bericht vorliegt, son-
dern genau die Prozesse, die Förderprogramme

unterliegen einer ständigen Evaluation und es ist
ein fließender Prozess. Deswegen sind wir der Mei-
nung gewesen, dass dieser Passus, einmal in fünf
Jahren, ausreicht. Aber, und damit will ich zum En-
de kommen und die Debatte hier nicht in die Länge
ziehen, erste Beratung heißt ja, das Gesetz einbrin-
gen. Über diese Details fachlicher Natur wollen wir
gern im Fachausschuss beraten. Ich denke, die Zeit
ist gut gefasst mit der Zielsetzung, im April zum Ab-
schluss zu kommen. Da können wir alle Punkte be-
sprechen, die noch offen sind.
Ich beantrage für meine Fraktion die Überweisung
des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Technologie und Arbeit und den Ausschuss
für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten.
Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
Für die FDP-Fraktion erhält der Abgeordnete Kem-
merich das Wort.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe
Gäste auf der Tribüne, „Thüringer Gesetz zur För-
derung und Stärkung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen und der Freien Berufe“. Es fehlt dem ge-
trübten Auge, warum es nicht direkt „Thüringer Mit-
telstandsfördergesetz“ heißt, sondern ein so sperri-
ger Name gewählt wird, den keiner versteht. Aber
zum lyrischen Ansatz komme ich noch.
Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, aus dem
im Vergabegesetz verquickten Inhalt ist eine Auftei-
lung erfolgt, die wir zum einen für wirklich un-
brauchbar - das wird die Diskussion zum Vergabe-
gesetz dann noch einmal erhellen - und in unseren
Augen für einen unnützen Teil halten, der sich im
Thüringer Mittelstandsfördergesetz wiederfindet.

(Beifall FDP)
Ausdrücklich begrüßen wir die Inhalte, die hier fest-
geschrieben sind. Vieles haben wir mit großem
Wohlwollen gelesen und sagen auch, dem können
wir unumwunden zustimmen. Allein die handfeste
Umsetzung für den Thüringer Mittelstand fehlt hier.
Insofern meine Äußerung in der heutigen Presse zu
der wirklichen Brauchbarkeit und Umsetzbarkeit
dieses Gesetzes. An Gesetze stellen wir einen ho-
hen Anspruch und sagen, ein Gesetz muss inhalt-
lich natürlich zutreffend sein, aber auch den Betrof-
fenen nützen, für die Betroffenen Rechtsfolgen aus-
lösen bzw. Möglichkeiten der Vereinbarkeit und der
Umsetzbarkeit nach sich ziehen. Ausdrücklich noch
einmal werden in unseren Augen aber in diesem
Text die richtigen Schlussfolgerungen aus dem
später noch zu diskutierenden Mittelstandsbericht
gezogen. Kollege Günther, ich denke auch, eine
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